
b) Die Freibetr�ge, die einem auf nachehelichen Unter-
halt in Anspruch genommenen Unterhaltspflichtigen
nach § 32 Abs. 6 Satz 1 EStG f�r ein zu ber�cksichtigen-
des Kind gew�hrt werden, sind unabh�ngig davon, aus
welcher Ehe ein Kind stammt, bei der Ermittlung des
unterhaltsrelevanten Einkommens einzubeziehen. Die
Freibetr�ge nach § 32 Abs. 6 Satz 2 EStG stehen dage-
gen dem (neuen) Ehegatten des Unterhaltspflichtigen zu
und sind deshalb außer Betracht zu lassen.
c) Ein dem Unterhaltspflichtigen von seinem Arbeitgeber
gezahlter Kinderzuschlag, der ohne R�cksicht auf eine
Ehe gew�hrt wird, ist auch im Fall der Wiederverheiratung
Bestandteil des zur Bemessung des nachehelichen Un-
terhalts maßgeblichen Einkommens. Auch insofern
kommt es nicht darauf an, aus welcher Ehe das Kind
stammt, f�r das der Zuschlag geleistet wird.
d) Zur Ber�cksichtigung des Realsplittingvorteils eines
Unterhaltspflichtigen (im Anschluss an Senatsurt. v.
28.2.2007 – XII ZR 37/05 – zur Verçffentlichung vorgese-
hen).
e) Zur Verwirkung des Anspruchs auf nachehelichen Un-
terhalt wegen Vereitelung des Umgangsrechts des Unter-
haltspflichtigen mit seinem Kind.

BGH, Urt. v. 14.3.2007 – XII ZR 158/04 (OLG Koblenz, AG
Mainz)

Aus den Gründen: c) Soweit das Berufungsgericht den
steuerlichen Vorteil, den der Kläger nach § 10 Abs. 1 Nr. 1
EStG erlangen kann, in Höhe eines vorläufig errechneten
Ehegattenunterhalts berücksichtigt hat, hält dies der recht-
lichen Nachprüfung allerdings nicht stand.
Nach der genannten Bestimmung sind als Sonderausgaben
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd ge-
trennt lebenden unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen
Ehegatten anzuerkennen, wenn der Geber dies mit Zustim-
mung des Empfängers beantragt hat (sog. Realsplitting).
Dabei trifft den Unterhaltspflichtigen grundsätzlich eine
Obliegenheit, mögliche Steuervorteile im Wege des Real-
splittings zu realisieren, soweit dadurch nicht eigene Interes-
sen verletzt werden (Senatsurt. v. 29.4.1998 – XII ZR 266/96
– FamRZ 1998, 953, 954). Die Verpflichtung des Unterhalts-
schuldners zur Inanspruchnahme steuerlicher Vorteile aus
dem Realsplitting geht allerdings nur so weit, wie seine
Unterhaltspflicht aus einem Anerkenntnis oder einer rechts-
kräftigen Verurteilung folgt oder freiwillig erfüllt wird (Se-
natsurt. v. 28.2.2007 – XII ZR 37/05 – zur Veröffentlichung
vorgesehen).
Ist das nicht der Fall und wird der Unterhaltsschuldner erst
zu Unterhaltsleistungen verurteilt, ist nicht gewährleistet,
dass er im Umfang der Verurteilung von der Möglichkeit
des Realsplittings Gebrauch machen kann. Der maßgebliche
Zeitpunkt des Abzugs richtet sich nämlich nach demjenigen
der tatsächlichen Zahlung (§ 11 Abs. 2 Satz 1 EStG). Un-
erheblich ist dagegen der Zeitraum, für den die Leistung

wirtschaftlich erbracht wird (BFHE 193, 383 unter II 2 b
der Gründe; 167, 58; 145, 507 unter 2e der Gründe). Unter-
haltszahlungen können steuerlich deshalb nur für die Jahre
berücksichtigt werden, in denen sie tatsächlich geleistet
worden sind (sog. In-Prinzip).
Im vorliegenden Fall war es danach zwar zutreffend, das
Einkommen des Klägers ohne Berücksichtigung der steuer-
lichen Vorteile aus dem Realsplitting in Höhe des tatsächlich
geleisteten Unterhalts von monatlich 480,10 EUR zu errech-
nen, da der Kläger die Abänderung dieses Unterhalts be-
gehrt. Es geht aber nicht an, vorläufig ermittelte Unterhalts-
beträge in die steuerliche Berechnung einzustellen, da nicht
absehbar ist, dass diese in dem Jahr, für das sie bestimmt
sind, tatsächlich geleistet werden können und deshalb zu
einer steuerlichen Entlastung noch in diesem Jahr führen.
Anders verhält es sich vorliegend lediglich in Höhe eines
Unterhalts von monatlich 150 EUR, nachdem der Kläger im
Berufungsverfahren sein Abänderungsbegehren entspre-
chend eingeschränkt hat. Nachdem er im Termin zur münd-
lichen Verhandlung vor dem OLG erklärt hat, von dem
Erweiterungsvorbehalt (Abänderung auf 0 EUR) keinen Ge-
brauch zu machen, stand fest, dass er in Höhe von 150 EUR
monatlich unterhaltspflichtig bleiben würde. Deshalb wäre
für das Jahr 2004 ein Betrag von 1.800 EUR (150 EUR · 12)
im Rahmen des Realsplittings zu berücksichtigen gewesen.
Der zweistufigen Berechnung, die das Berufungsgericht
durchgeführt hat, bedarf es danach aber in keinem Fall. Sie
wäre – abgesehen von den zuvor genannten Gründen – in den
sich als Masseverfahren darstellenden Unterhaltsprozessen
auch kaum praktikabel.
d) Soweit für die Einkommensberechnung der Splittingtarif
maßgebend ist, hat das Berufungsgericht die Aufteilung der
auf den Kläger und seine Ehefrau entfallenden Steuerschuld
nach dem Verhältnis der Steuerbeträge vorgenommen, die
jeder Ehegatte nach dem Grundtarif auf seine Einkünfte zu
entrichten hätte. Das ist rechtlich nicht zu beanstanden (vgl.
für die Aufteilung einer nach Trennung von Ehegatten fällig
gewordenen Steuerschuld: Senatsurt. v. 31.5.2006 – XII ZR
111/03 – FamRZ 2006, 1178, 1180).

Gegenstandswert einer Auskunftsklage

§§ 2, 3, 511 Abs. 2 Nr. 1, 574 Abs. 2 ZPO; § 1379
Abs. 1 BGB

Der Wert der Beschwer des zur Auskunftserteilung und
Wertermittlung verurteilten Auskunftspflichtigen richtet
sich nach dem Aufwand des Pflichtigen; hierzu gehçren
Kosten f�r ein Sachverst�ndigengutachten nicht.
(Leitsatz der Redaktion)

BGH, Beschl. v. 14.2.2007 – XII ZB 150/05 (OLG Celle, AG
Buxtehude)
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Aus den Gründen: I. Die Parteien sind rechtskräftig geschie-
dene Eheleute. Zur Vorbereitung eines Anspruchs auf Zuge-
winnausgleich nimmt die Klägerin den Beklagten im Wege
der Stufenklage auf Auskunft über den Bestand seines End-
vermögens zum 7.6.2000 in Anspruch. Das AG – Familien-
gericht – hat der Klage durch Teilurteil überwiegend statt-
gegeben und wie folgt entschieden:
„1. Der Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft zu
erteilen über sein Endvermögen per 7.6.2000 durch Vorlage
eines vollständigen schriftlichen systematischen Bestandsver-
zeichnisses über seine zu diesem Zeitpunkt vorhandenen
Aktiv- und Schuldenposten unter Angabe von Art und Um-
fang der Einzelposten, dabei die dazugehörigen wertbilden-
den Faktoren
a) zu folgendem bebauten Grundbesitz mit Angaben über
Grundstücksgröße, Belastungen, Baujahr, Bauweise und Nut-
zungsarten, Nutzflächen und Einnahmen sowie Ausgaben:
aa) 1/2 Miteigentumsanteil der Parteien an dem Grundstück …
in O.;
bb) Grundstück des Beklagten in … O.;
cc) Eigentumswohnung des Beklagten in M.;
dd) Eigentumswohnung des Beklagten in Dr.;
ee) Eigentumswohnung des Beklagten in Di.;
b) zu der bis zum 7.6.2001 vom Beklagten in … O. geführten
Hautarztpraxis mit Angaben zu Aktiva und Passiva, Umsätzen
und Gewinnen/Verlusten,
c) zu den für den Beklagten bestehenden Kapitallebensver-
sicherungen mit Angaben über Deckungskapital, Zinsen, Ge-
winnbeteiligung und Beteiligung am voraussichtlichen kol-
lektiven Schlussgewinn (Wertermittlung);
d) zu den vom Beklagten unterhaltenen Depots;
e) zu den vom Beklagten beruflich genutzten Kraftfahrzeugen
mit Angaben zu Alter, Kilometerstand, Ausstattung und Er-
haltungszustand.
2. Des Weiteren wird der Beklagte verurteilt, (s)eine Auskunft
zur Hautarztpraxis in … O., zu belegen durch Anlagenver-
zeichnisse und Jahresabschlüsse des Jahres 2000 sowie den
Kaufvertrag über den Verkauf seiner Hautarztpraxis im Jahr
2001.
3. Schließlich wird der Beklagte verurteilt, den Wert der zu
Nr. 1 a, aa – ee des Tenors aufgeführten Grundstücke bzw.
Eigentumswohnungen zu ermitteln.“
Gegen das Teilurteil hat der Beklagte Berufung eingelegt.
Das OLG hat den Wert des Beschwerdegegenstandes unter-
halb der Grenze des § 511 Abs. 2 Nr. 1 ZPO auf „bis
600 EUR“ festgesetzt und das Rechtsmittel durch den ange-
fochtenen Beschluss als unzulässig verworfen. Zur Begrün-
dung hat es ausgeführt, der festgesetzte Wert entspreche den
zu veranschlagenden Kosten für die Auskunftserteilung und
Wertermittlung. Höhere Kosten habe der Beklagte nicht
dargelegt. Insbesondere schulde er für die Wertermittlung
seiner Immobilien kein Sachverständigengutachten. Die
Kosten eines Sachverständigen habe allenfalls die Klägerin
zu tragen.

Hiergegen richtet sich die Rechtsbeschwerde des Beklagten,
mit der er die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses
erreichen möchte.
II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft (§§ 574 Abs. 1 Nr. 1,
522 Abs. 1 Satz 4 ZPO). Sie ist jedoch unzulässig, weil die
Voraussetzungen des § 574 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen.
1. Entgegen dem Vorbringen der Rechtsbeschwerde ist eine
höchstrichterliche Entscheidung zur Sicherung einer einheit-
lichen Rspr. (§ 574 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2 ZPO) nicht geboten,
weil das Berufungsgericht bei der Festsetzung des Wertes des
Beschwerdegegenstandes nicht von der st. Rspr. des BGH
abgewichen ist und deswegen kein Fall der Divergenz vor-
liegt.
a) Der Wert des Beschwerdegegenstandes (§ 511 Abs. 2
Nr. 1 ZPO), den das Gericht im Falle der Einlegung eines
Rechtsmittels gegen die Verurteilung zur Erteilung einer
Auskunft gem. §§ 2, 3 ZPO nach freiem Ermessen fest-
zusetzen hat, bemisst sich nach dem Interesse des Rechts-
mittelführers, die Auskunft nicht erteilen zu müssen. Dabei
ist – von dem hier nicht gegebenen Fall eines besonderen
Geheimhaltungsinteresses abgesehen (vgl. insoweit Senats-
beschluss BGHZ 164, 63, 66 ff.) – auf den Aufwand an Zeit
und Kosten abzustellen, den die Erteilung der geschuldeten
Auskunft erfordert. Hingegen bleibt das Interesse des Be-
klagten außer Betracht, die von der klagenden Partei er-
strebte und mit der Auskunftsklage vorbereitete Durchset-
zung des Leistungsanspruches zu verhindern oder zu
erschweren. Der Verurteilte kann dieses Interesse im Prozess
über den Hauptanspruch ohne Einschränkung weiterverfol-
gen (st. Rspr., vgl. BGHZ – GSZ – 128, 85, 87 ff.; Senats-
beschl. BGHZ 155, 127, 128 f.; vom 26.10.2005 – XII ZB
25/05 – FamRZ 2006, 33, 34; vom 3.11.2004 – XII ZB
165/00 – FamRZ 2005, 104, 105; vom 24.7.2002 – XII ZB
31/02 – FamRZ 2003, 597; vom 24.6.1992 – XII ZB 56/92 –
FamRZ 1993, 45, 46; vom 4.10.1990 – XII ZB 37/90 –
FamRZ 1991, 316; vom 30.10.1991 – XII ZB 127/91 –
NJW-RR 1992, 188, 189 und vom 27.3.1985 – IVb ZB
121/84 – FamRZ 1986, 796, 797; Senatsurt. v. 11.7.2001 –
XII ZR 14/00 – FamRZ 2002, 666, 667 und vom 5.5.1993 –
XII ZR 88/92 – FamRZ 1993, 1423).
Soweit der nach § 1379 Abs. 1 Satz 1 BGB über den Bestand
seines Endvermögens auskunftspflichtige Ehegatte geson-
dert zur Ermittlung des Wertes bestimmter Vermögens-
gegenstände verurteilt ist (§ 1379 Abs. 1 Satz 2 BGB),
bemisst sich der Wert des Beschwerdegegenstandes entspre-
chend. Bei der Bestimmung der für die Wertermittlung
anfallenden Kosten ist allerdings zu beachten, dass der aus-
kunftspflichtige Ehegatte nur insoweit zur Ermittlung und
Angabe der Vermögenswerte verpflichtet ist, als er selbst
dazu im Stande ist (BGHZ 84, 31, 32; Senatsbeschl. vom
4.10.1990 a.a.O. S. 317; OLG Karlsruhe FamRZ 1995, 736,
737; Johannsen/Henrich/Jaeger, Eherecht, 4. Aufl., § 1379
Rn 11). Zwar ist es dem Auskunftspflichtigen zuzugestehen,
zur Klärung von Einzelfragen Auskünfte einzuholen oder
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sachkundige Hilfskräfte einzuschalten, wenn er denWert der
Vermögensgegenstände anderenfalls nicht sachgerecht er-
mitteln kann. Dadurch anfallende Kosten gehören zu den
Kosten der Wertermittlung und erhöhen ggf. den Wert des
Beschwerdegegenstandes (Senatsbeschluss vom 4.10.1990
a.a.O. S. 317; OLG Karlsruhe a.a.O. S. 737; MüKo/Koch,
BGB, 4. Aufl., § 1379 Rn 25; zur Einschaltung sachkundiger
Dritter bei der Auskunftserteilung nach § 1379 Abs. 1 Satz 1
BGB vgl. Senatsbeschl. BGHZ 155, 127, 131 f.).
Eine Wertermittlung durch einen Sachverständigen schuldet
der Auskunftspflichtige indessen nicht (BGHZ 84, 31, 33 f.;
MüKo/Koch, a.a.O., § 1379 Rn 24; Staudinger/Thiele, BGB
2000, § 1379 Rn 24; KK-FamR/Weinreich, 2. Aufl., § 1379
Rn 35). Kann der Wert von Vermögensgegenständen nur
durch einen Sachverständigen ermittelt werden, ist den
Interessen des auskunftsberechtigten Ehegatten nicht aus-
reichend gedient, wenn der Auskunftspflichtige einen Sach-
verständigen bestellt, bezahlt und dann dessen Gutachten
übermittelt. Der Berechtigte wird dem vom Schuldner be-
auftragten Sachverständigen nicht in gleicher Weise ver-
trauen wie einem selbst ausgewählten; auch würde eine
entsprechende Pflicht den Schuldner über Gebühr belasten.
Deshalb hat der Auskunftsberechtigte in dieser Konstella-
tion lediglich das Recht, einen Sachverständigen mit der
Wertermittlung zu beauftragen und vom Auskunftspflichti-
gen die Duldung der Begutachtung zu verlangen. Die an-
fallenden Kosten hat der auskunftsberechtigte Ehegatte zu
tragen, sie beschweren den Auskunftsverpflichteten nicht
(vgl. BGHZ 84, 31, 35; Palandt/Brudermüller, BGB,
66. Aufl., § 1379 Rn 15; Johannsen/Henrich/Jaeger, a.a.O.,
§ 1379 Rn 12; MüKo/Koch, a.a.O., § 1379 Rn 25; Staudin-
ger/Thiele, a.a.O., § 1379 Rn 26; KK-FamR/Weinreich,
a.a.O., § 1379 Rn 36 f.). Soweit der Auskunftspflichtige
seine vorstehend ausgeführten Pflichten nicht zu erkennen
vermag, kann er sich an seinen erstinstanzlichen Prozess-
bevollmächtigten wenden, wodurch zusätzliche Kosten
nicht entstehen (§ 37 Nr. 7 BRAGO, die vorliegend noch
anwendbar ist; vgl. auch BGH, Beschl. v. 21.3.1991 – IX ZR
186/90 – MDR 1991, 798).
b) Die Festsetzung des Wertes des Beschwerdegegenstandes
kann im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt da-
rauf hin überprüft werden, ob das Berufungsgericht die
Grenzen seines Ermessens überschritten oder ob es von
seinem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung
nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht hat (vgl.
Senatsbeschl. BGHZ 155, 127, 129; vom 3.11.2004 a.a.O.
S. 105; vom 24.7.2002 a.a.O. S. 597 und vom 4.10.1990
a.a.O. S. 317).
Das Berufungsgericht hat bei der Wertfestsetzung weder die
dargestellte Rspr. des BGH verkannt, noch hat es wesentli-
chen Tatsachenvortrag des Beklagten unberücksichtigt gelas-
sen. Dass die Bewertung des Rechtsmittelinteresses durch das
OLG auf Ermessensfehlern beruht, hat auch die Rechts-
beschwerde nicht dargelegt.

aa) Im Einklang mit den unter 1 a zitierten Entscheidungen
des BGH ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass
der Beklagte auf Grund des Teilurteils des AG – Familien-
gericht – kein Sachverständigengutachten schuldet und des-
halb die vom Beklagten in Ansatz gebrachten 3.000 EUR für
Gutachterkosten bei der Bemessung des Werts des Beschwer-
degegenstandes nicht zu berücksichtigen sind.
bb) Das Berufungsgericht hat auch nicht verkannt, dass der
Auskunftspflichtige – falls erforderlich – auf seine Kosten zu
Einzelfragen Auskünfte sachkundiger Dritter einzuholen hat.
Es ist bei der Bemessung des Wertes des Beschwerdegegen-
standes lediglich davon ausgegangen, der Aufwand des Be-
klagten für die Auskunftserteilung und Wertermittlung be-
trage insgesamt maximal 600 EUR. Einen höheren Aufwand
habe er selbst unter Berücksichtigung möglicher Kosten für
Hilfskräfte nicht dargelegt. Auch diese Beurteilung lässt
Ermessensfehler nicht erkennen. Zwar wendet der Beklagte
ein, über keine besonderen Kenntnisse des Immobilienmark-
tes zu verfügen und sein über das Bundesgebiet verteiltes
Grundeigentum nicht selbst zu verwalten. Dennoch ist sein
Einwand nicht zwingend, auch ohne Beauftragung eines
Sachverständigen seien allein für Anfragen bei Maklern oder
Hausverwaltungen Kosten von über 600 EUR anzusetzen.
Die Annahme, die genannten Stellen – insbesondere die für
den Beklagten tätigen Hausverwaltungen – könnten dem
Beklagten Informationen für die geschuldete eigene Wert-
ermittlung erheblich günstiger zur Verfügung stellen (z.B.
den durchschnittlichen Quadratmeterpreis für bestimmte La-
gen sowie weitere allgemeine Informationen über den jewei-
ligen örtlichen Immobilienmarkt), liegt im Rahmen des
Ermessensspielraums des Berufungsgerichts.
cc) Für die Auskunft über die Einnahmen und Ausgaben im
Zusammenhang mit seinem Immobilienbesitz wird der Be-
klagte bereits über die erforderlichen Informationen ver-
fügen. Er wird in der Vergangenheit regelmäßig von den die
Immobilien verwaltenden Stellen Abrechnungen erhalten
und zudem entsprechende Informationen für seine Steuerer-
klärungen benötigt haben. Das OLG konnte deshalb ent-
gegen der Rechtsbeschwerde davon ausgehen, dass die Aus-
kunftserteilung nach § 1379 Abs. 1 Satz 1 BGB nicht mit
nennenswerten Kosten verbunden ist.
Dies gilt auch, soweit der Beklagte Angaben zu den wert-
bildenden Faktoren seiner bis zum 7.6.2001 geführten Haut-
arztpraxis schuldet (vgl. hierzu Senatsbeschl. v. 14.12.1988
– IVb ZB 149/88 – veröffentlicht bei Juris). Die notwendi-
gen Informationen dürften dem Beklagten ebenfalls vorlie-
gen, zumal er die Praxis ca. ein Jahr nach dem Stichtag
veräußert hat und davon auszugehen ist, dass die wertbil-
denden Faktoren zuvor für Kaufinteressenten zusammen-
gestellt wurden.
2. Eine höchstrichterliche Entscheidung zur Sicherung einer
einheitlichen Rspr. ist auch nicht deshalb erforderlich, weil
das Berufungsgericht – wie die Rechtsbeschwerde meint –
durch die Festsetzung des Wertes des Beschwerdegegen-
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standes unter die Berufungsgrenze des § 511 Abs. 2 Nr. 1
ZPO das Verfahrensgrundrecht des Beklagten auf wirkungs-
vollen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. dem Rechts-
staatsprinzip) verletzt hat. Durch die ermessensfehlerfreie
Wertfestsetzung hat das OLG den Zugang des Beklagten
zur Berufungsinstanz nicht in unzumutbarer, aus Sachgrün-
den nicht zu rechtfertigender Weise erschwert (vgl. zum
Verfahrensgrundrecht auf wirkungsvollen Rechtsschutz
BGHZ 151, 221, 226 f.; BGH, Beschl. v. 23.10.2003 – V
ZB 28/03 – NJW 2004, 367, 368; v. 11.2.2003 – VI ZB 38/02
– FamRZ 2003, 1090 und v. 30.4.2003 – V ZB 71/02 – NJW
2003, 2388).
3. Schließlich ist eine Entscheidung des BGH auch nicht zur
Fortbildung des Rechts geboten (§ 574 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1
ZPO). Die Rechtsbeschwerde hält es für erforderlich, die
Rspr. zur Berücksichtigung von Kosten sachverständiger
Hilfspersonen fortzuentwickeln. Ungeklärt sei, ob der nicht
fachkundige, zur Ermittlung des Wertes seiner Immobilien
verurteilte Auskunftsschuldner zwar nicht verpflichtet, aber
jedenfalls berechtigt sei, sich eines Sachverständigen zu
bedienen und die anfallenden Kosten bei der Ermittlung des
Wertes des Beschwerdegegenstandes in Ansatz zu bringen.
Die aufgeworfene Frage ist jedoch höchstrichterlich bereits
geklärt. Maßgeblich für die Bemessung der Beschwer ist
allein der voraussichtliche Aufwand an Zeit und Kosten, der
mit der geschuldeten Wertermittlung verbunden ist. Nach der
unter 1 a dargestellten Rspr. des BGH schuldet der Beklagte
die Wertermittlung durch einen Sachverständigen gerade
nicht. Deshalb konnte das Berufungsgericht bei der Wertfest-
setzung den Vortrag des Beklagten unberücksichtigt lassen, er
müsse für die Wertermittlung der Immobilien jeweils einen
Sachverständigen beauftragen, wofür Kosten in Höhe von
mindestens 3.000 EUR anfielen.

Anmerkung
1. Zum wiederholten Mal scheitert ein Auskunftsverpflichte-
ter in dritter Instanz mit seinem Begehren, den Gegenstands-
wert anzuheben. In einer Entscheidung aus dem Jahre 20031

hatte ein Steuerberater dies bereits versucht. Zum einen hatte
er gemeint, dass die Auskunft über den Wert einer Lebens-
versicherung nur durch ein versicherungsmathematisches
Gutachten mit entsprechenden Kosten erteilt werden könne.
Zum anderen müsse für die Auskunft ein Verfahrensbevoll-
mächtigter hinzugezogen werden. Hierfür entstünden Kosten
von 1.700 EUR.
In einem weiteren Verfahren zu dem ähnlich gelagerten
§ 1605 BGB hatte der Schuldner ein Geheimhaltungsinte-
resse geltend gemacht.2 Wegen einer Vereinbarung mit dem
Arbeitgeber treffe ihn nämlich eine Verschwiegenheits-
pflicht. Der BGH hat zwar grundsätzlich festgestellt, ein
Geheimhaltungsinteresse könne für die Bemessung des
Rechtsmittelinteresses erheblich sein. Insoweit müsse aber
die verurteilte Partei dem Beschwerdegericht substantiiert
darlegen und erforderlichenfalls glaubhaft machen, dass ihm

durch die Erteilung der Auskunft ein konkreter Nachteil
drohe.3

2. Berufungsgerichte setzen regelmäßig die Beschwer für die
Zulässigkeit der Berufung mit einem Betrag unter 600 EUR
fest. Die offenbar als lästig empfundene Klärung der Vorfra-
ge, ob und in welchem Umfang die Auskunft geschuldet wird,
soll der ersten Instanz vorbehalten bleiben. Dabei können die
Berufungsgerichte auf eine seit Jahren gefestigte Rspr. des
BGH verweisen.
– Die Beschwer richtet sich nach dem Aufwand an Zeit und

Arbeit, den die sorgfältige Erteilung der Auskunft ver-
ursacht.4

– Der auskunftspflichtige Ehegatte ist nur insoweit zur Er-
mittlung und Angabe der Vermögenswerte verpflichtet, als
er selbst hierzu im Stande ist.5 Wenn der Auskunftspflich-
tige zu Einzelfragen Auskünfte einholt oder sachkundige
Hilfskräfte einschalten muss, werden allerdings hierdurch
anfallende Kosten der Beschwer zugerechnet.6 Ein Wert-
gutachten wird aber nie geschuldet. Geschuldet wird al-
lenfalls die Duldung der Begutachtung durch einen Drit-
ten, den der Auskunftsberechtigte beauftragt hat.7

– Die Festsetzung des Wertes des Beschwerdegegenstandes
kann im Rechtsbeschwerdeverfahren lediglich einge-
schränkt daraufhin überprüft werden, ob Ermessensgren-
zen überschritten wurden.8 Ein solcher Ermessenmiss-
brauch ist regelmäßig aber nicht nachweisbar. Für die
Frage der Beschwer kommt es dabei nur darauf an, was
der Schuldner objektiv zu leisten verpflichtet ist. Nicht
relevant ist, was er glaubt, zur Erfüllung seiner Verpflich-
tung noch leisten zu müssen. Ein kostspieliges versiche-
rungsmathematisches Gutachten kann, muss aber eben
nicht eingeholt werden. Eine einfache Bescheinigung
des Lebensversicherungsträgers entsprechend den Vor-
gaben der Aktuar-Versicherer reicht demgegenüber aus.
Um die Auskunft zu erteilen, müssen Hilfspersonen, ins-
besondere ein Steuerberater in der Regel ebenso wenig
eingeschaltet werden.9 Eine übersichtliche Aufstellung
der einzelnen Vermögenswerte ist genügend.

– Anders als beim Unterhalt gibt es beim Zugewinnausgleich
keine Belegpflicht. Lediglich beim Wertermittlungs-
anspruch gem. § 1379 Abs. 1 S. 2 BGB besteht Anspruch
auf Vorlage gewisser Unterlagen.10 Dieser Anspruch muss
jedoch gesondert geltend gemacht werden.
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6 BGH FamRZ 1991, 316, 317.
7 BGHZ 84, 31, 33.
8 BGHZ 155, 127, 129.
9 BGH FamRZ 1989, 157, 159.
10 OLG Karlsruhe FamRZ 1998, 762.



Die vorliegende Entscheidung orientiert sich an diesen gefes-
tigten Grundsätzen. Allerdings handelt es sich um einen
Grenzfall. Eine Mehrzahl von Eigentumswohnungen musste
beauskunftet werden. Ferner unterlagen der Auskunft Pkws,
Kapitallebensversicherungen, Depots und eine Arztpraxis.
Depots und Lebensversicherungen können jedoch mit ent-
sprechenden Nachweisen durch Banken bzw. des Versiche-
rungsträgers mit geringem Aufwand dargestellt werden. Be-
züglich der Eigentumswohnungen ging das Berufungsgericht
davon aus, dass der Schuldner bereits die entsprechenden
Informationen besaß. In der Tat wird man bei längerjährigem
Besitz von Immobilien unterstellen können, dass der Eigentü-
mer Abrechnungen der Vorjahre schon in Händen hält. Hie-
rauf kann er zurückgreifen.
„Pech“ des hiesigen Auskunftspflichtigen war es, dass die
Arztpraxis kurze Zeit vor dem Stichtag verkauft worden war.
Sicherlich hatte der Schuldner sich vor Veräußerung über
den Wert der Praxis entsprechende Gedanken gemacht und
Bewertungen angestellt. Diese vorzulegen, bereitete ihm
ebenso wenig Probleme wie die Übersendung des Kaufver-
trages. Dessen Vorlage kann im Rahmen des Wertermitt-
lungsanspruches gem. § 1379 Abs. 2 S. 2 BGB verlangt
werden. Allerdings eröffnet dieser Hinweis in dem Urteil
des BGH in Zukunft anderen Selbständigen und Freiberuf-
lern das Schlupfloch der Berufung. Wenn die Praxis nicht
kurz zuvor verkauft worden wäre, wäre der Aufwand für die
Wertermittlung sicherlich wesentlich höher als 600 EUR
gewesen.
3. Das Urteil wirft für den Außenstehenden die Frage auf,
weswegen trotz jahrzehntelanger Rspr. Auskunftsschuldner
immer wieder den – scheinbar aussichtslosen – Weg der
Berufung oder sogar Revision gehen. Zwei Gründe sind letzt-
endlich hierfür maßgebend.
Zum einen ist dies ein strategischer Gesichtspunkt. Obwohl
die Rechtssituation eindeutig ist, blockieren Auskunftspflich-
tige den Ausgleichsanspruch dadurch, dass sie die Auskunft
als Vorstufe gerade eben nicht erteilen. Sie spekulieren da-
rauf, dass der Zugewinnausgleichsberechtigte „mürbe“ wird.
Betrachtet man den Zeitablauf des vorliegenden Verfahrens,
spricht Einiges für diese Einschätzung:
Stichtag für das Endvermögen war der 7.6.2000. Wann erst-
instanzlich der Auskunftsanspruch ausgeurteilt wurde, ist
unklar. Jedenfalls hat das OLG Celle erst im Juli 2005 die
Berufung als unzulässig zurückgewiesen. Der BGH brauchte
wiederum fast zwei Jahre, um die Rechtsbeschwerde zu
verwerfen. Nach sieben Jahren (!) lag dem Zugewinnberech-
tigten also noch nicht einmal eine nachvollziehbare, voll-
ständige Auskunft vor. U.U. zieht sich das gesamte Verfah-
ren im Rahmen der Vollstreckung hin, wenn eine Auskunft
trotz Verurteilung nicht erteilt wird. Wenn dann endlich im
Rahmen der Bezifferung z.B. zu den einzelnen Immobilien
oder zur Praxis Gutachten eingeholt werden, ist absehbar,
dass der Rechtsstreit länger als eine Dekade dauert. Auf
solche zeitlichen Abenteuer wird sich ein Ausgleichsberech-

tigter lediglich dann einlassen, wenn er sehr geduldsam ist.
Ansonsten wird er versuchen, vorher ggf. mit erheblichen
Abschlägen im Vergleichswege eine Regelung zu treffen.
Berechtigterweise sollte man sich als Anspruchsteller auch
die Frage stellen, ob ein solches vorgeschaltetes Auskunfts-
verfahren überhaupt sinnvoll ist. Ist es nicht besser, ggf.
sofort im Wege der Teilklage einen Anspruch zu verfolgen?
Liegen z.B. aus einer Unterhaltsberechnung Angaben über
Mieteinnahmen der Immobilien vor, kann im Wege der
Schätzung ein Wert behauptet und eine Forderung einge-
klagt werden. Ähnliches gilt für den Wert einer Arztpraxis.
Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Jahres-
umsätze kann nach den Richtlinien der Ärztekammer ein
Näherungswert zugrunde gelegt werden.11

Hinzu kommt ein wirtschaftliches Argument. Hat einerseits
der Berechtigte – leichtsinnigerweise! – den Zugewinn im
Rahmen des Verbundes geltend gemacht und hat andererseits
der Verpflichtete kein Interesse an einem möglichst baldigen
Abschluss des Verfahrens, entsteht für den Berechtigten fol-
gende fatale Situation:
Die Forderung wird erst mit Rechtkraft des Scheidungs-
urteils fällig. Sie ist erst ab dann (derzeit mit ca. 6,5 %) zu
verzinsen. Darüber hinaus besteht immer die nicht zu unter-
schätzende Gefahr des § 1378 Abs. 2 BGB. Je länger sich das
Scheidungsverfahren hinauszieht, desto mehr kann der Zu-
gewinnausgleichsschuldner darauf hinarbeiten, dass jeden-
falls bei Rechtskraft der Scheidung ursprünglich vorhandene
Vermögenswerte nicht mehr existieren. Nach überwiegender
Meinung kann sich der Zugewinnausgleichsverpflichtete so-
gar auf eigenes böswilliges Verhalten im Rahmen des § 1375
Abs. 2 BGB berufen. Allein die Tatsache, dass am Ende
nichts mehr da ist, soll ausreichend sein.12 Die Chance, eine
Abtrennung des mittlerweile unliebsam gewordenen Zuge-
winnausgleiches zu erreichen, ergibt sich nach der Rspr.
gem. § 628 ZPO frühestens nach einer zweijährigen Ver-
fahrensdauer. Diese Regelung ist zudem eine Kannbestim-
mung. Die Ablehnung einer Abtrennung ist mit einer Be-
schwerde oder Berufung nicht anfechtbar.13 Zusätzlich muss
noch eine unzumutbare Härte gegeben sein. Sofern nicht
zwingende Gründe für eine Aufnahme im Verbund sprechen,
gilt daher nach wie vor die These: Zugewinn im Verbund,
in der Regel ein Anwaltsregress!14

4. Die rechtliche Situation ist demgegenüber völlig anders,
wenn das Auskunftsbegehren abgewiesen wird. Der An-
spruch auf Auskunft leitet nach der Rspr. nämlich typischer-
weise seinen wirtschaftlichen Wert daraus ab, dass mit ihm
die Durchsetzung des Hauptanspruches vorbereitet werden
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11 Abgedruckt bei Büte, Zugewinnausgleich, 3. Aufl., Anhang 4, Rn 454.
12 Vgl. Haußleiter/Schulz, Vermögensauseinandersetzung bei Trennung und

Scheidung, 4. Aufl., Kap. 1, Rn 547; Büte, a.a.O., Rn 225.
13 Vgl. BGH FamRZ 2000, 191.
14 Vgl. Kogel, Strategien beim Zugewinnausgleich, 2. Aufl., Rn 674, hier

auch zu Fallgestaltungen, bei denen der Zugewinn sinnvollerweise im
Verbund aufzunehmen ist.



soll. Diese enge Verknüpfung zwischen Auskunfts- und
Hauptanspruch führt dazu, dass nach der Rspr. der Wert des
Auskunftsanspruches mit einem Bruchteil des Hauptanspru-
ches festgesetzt wird. Zu dem gleich gelagerten Fall des
erbrechtlichen Auskunftsanspruches hat der BGH15 jüngst
entschieden, dass der Wert zwischen 10–25 % schwanken
kann. Er ist umso höher anzusetzen, je geringer die Kennt-
nisse des Klägers und sein Wissen um die zur Begründung
des Leistungsanspruches maßgeblichen Tatsachen sind.
Dem Auskunftsberechtigten steht damit in der Regel eine
Berufungsmöglichkeit zu. Zugewinnausgleichsklagen unter
2.400–6.000 EUR (je nach Prozentsatz) dürften in der Praxis
im Übrigen schon deswegen kaum wirtschaftlich sinnvoll
sein, weil bei ihnen immer der Einwand des § 1378 Abs. 2
BGB zu befürchten ist.
Diese Ungleichbehandlung der Beschwer und Rechtsmittel
von Kläger und Beklagten stellt keine verfassungswidrige
Benachteiligung des Auskunftsverpflichteten dar.16

Dr. Walter Kogel, Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Familienrecht, Aachen

Frist f�r Antrag auf Wiedereinsetzung in die
Rechtsmittelfrist

§§ 234 Abs. 1 B, 236 Abs. 2 Satz 2, 115 Abs. 4 ZPO

Hat eine anwaltlich vertretene Partei innerhalb der
Rechtsmittelfrist Prozesskostenhilfe beantragt, so be-
ginnt die Frist f�r den Antrag auf Wiedereinsetzung in
die Rechtsmittelfrist sp�testens in dem Zeitpunkt, in
dem das Gericht ihr unter eingehender Darlegung der
Berechnungen mitteilt, dass die Voraussetzungen f�r
die Gew�hrung von Prozesskostenhilfe (hier: nach
§ 115 Abs. 4 ZPO) nicht vorliegen. Jedenfalls von diesem
Zeitpunkt an muss sie mit der Ablehnung ihres Prozess-
kostenhilfegesuchs rechnen; sie darf deshalb mit ihrem
Wiedereinsetzungsgesuch und der Nachholung der ver-
s�umten Prozesshandlung nicht �ber die 14-Tage-Frist
(§§ 234 Abs. 1, 236 Abs. 2 Satz 2 ZPO) hinaus zuwarten,
bis das Gericht �ber ihr Gesuch entscheidet.

BGH, Beschl. v. 31.1.2007 – XII ZB 207/06 (OLG Hamm, AG
Steinfurt)

Aus den Gründen: II. Die Rechtsbeschwerde ist nach § 522
Abs. 1 Satz 4 i.V.m. § 238 Abs. 2 Satz 1, § 574 Abs. 1 Nr. 1
ZPO statthaft, aber unzulässig.
1. Die Rechtsbeschwerde ist nicht innerhalb der am
5.6.2006 (Montag) abgelaufenen Rechtsbeschwerdefrist
(§ 569 Abs. 1 Satz 1 ZPO) eingelegt worden. Dem Kläger
kann insoweit auch keine Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gewährt werden. Zwar ist einer Partei auch nach
Ablehnung eines innerhalb der Frist für die versäumte Pro-
zesshandlung angebrachten vollständigen Prozesskostenhil-

fegesuchs Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu ge-
währen, wenn sie vernünftigerweise nicht mit der
Ablehnung ihres Gesuchs rechnen musste. Diese Voraus-
setzung war jedoch spätestens in dem Zeitpunkt entfallen, in
dem der Rechtspfleger beim BGH dem anwaltlich vertrete-
nen Kläger – unter eingehender Darlegung des Zahlenmate-
rials – mitgeteilt hatte, dass die Voraussetzungen für die
Gewährung von Prozesskostenhilfe gem. § 115 Abs. 4 ZPO
nicht vorlägen. Jedenfalls nach dieser seinem Prozess-
bevollmächtigten am 21.9.2006 zugegangenen Mitteilung
durfte der Kläger nicht mehr davon ausgehen, dass seinem
Prozesskostenhilfegesuch entsprochen werde. Daran ändert
auch der Hinweis der Rechtsbeschwerde nichts, dass § 115
Abs. 4 ZPO rechtspolitisch umstritten sei. Der Kläger durfte
insbesondere nicht zuwarten, bis der Senat sein Prozess-
kostenhilfegesuch – mit der bereits vom Rechtspfleger ge-
gebenen und jedenfalls für seinen Prozessbevollmächtigten
ohne weiteres nachvollziehbaren – Begründung ablehnen
würde. Vielmehr hätte der anwaltlich vertretene Kläger
binnen der bereits mit dem ausführlich begründeten Be-
scheid des Rechtspflegers beginnenden 14-Tage-Frist
(§ 234 Abs. 1 Satz 1 ZPO) auf Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand antragen und die versäumte Rechts-
beschwerde nachholen müssen. Das ist indes nicht gesche-
hen. Der Kläger hat vielmehr erst am 7.11.2006 – mithin
nach Ablauf der am 21.9.2006 beginnenden 14-tägigen
Wiedereinsetzungsfrist – die Wiedereinsetzung in die
Rechtsbeschwerdefrist beantragt und die Rechtsbeschwerde
durch einen beim BGH zugelassenen Anwalt eingelegt. Das
Wiedereinsetzungsgesuch ist deshalb ohne Erfolg und die
Rechtsbeschwerde unzulässig.

Kosten der unselbst�ndigen
Anschlussberufung

§§ 516 Abs. 3, 524 Abs. 4 ZPO

Der Berufungskl�ger hat nach R�cknahme seiner Beru-
fung regelm�ßig auch dann die Kosten einer unselbst�n-
digen Anschlussberufung zu tragen, wenn diese inner-
halb der Berufungsfrist des § 517 ZPO eingelegt und nur
wegen der versp�tet eingegangenen Begr�ndung als un-
selbst�ndige Anschlussberufung zu behandeln war (Fort-
f�hrung des Senatsbeschlusses vom 26.1.2005 – XII ZB
163/04 – FamRZ 2005, 513).

BGH, Beschl. v. 7.2.2007 – XII ZB 175/06 (OLG Stuttgart,
LG Stuttgart)

Aus den Gründen: I. Die Parteien stritten um restlichen
Mietzins, Schadensersatz und Nebenkosten aus einem been-
deten gewerblichen Mietvertrag. Das LG hatte der Klage –
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